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STADT EBERSWALDE 

Der Bürgermeister 

 

 Vorlage Nr. BV/0327/2026 

 

Datum: 24.02.2026 

 

zur Behandlung in Sitzung:  

                - öffentlich - 

 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  

Bürgermeister 

 

 

 

Betrifft: Benennung einer Straße im Stadtteil Westend (auf der ehemaligen 

Industriefläche der Hufnagelfabrik) – Hufnagelquartier 

 

Beratungsfolge: 

 

Stadtverordnetenversammlung 19.03.2026 Entscheidung 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die im Lageplan (Anlage 1) rot schraffiert eingezeichnete Straße wird „Hufnagelquartier“ 

benannt. 

 

 

 

 

 

Götz Herrmann  

Bürgermeister  

 

 

 

Anlage 

• Lageplan (Anlage 1) 
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Finanzielle Auswirkungen:   ja  nein  

a) Ergebnishaushalt: 

Haushalts-
jahr 

Ertrag/Aufwand 
Produkt-
gruppe 

Sachkonto 
Planansatz 

gesamt 
aktueller Ertrag  
bzw. Aufwand 

    € € 

    € € 

b) Finanzhaushalt: (für Investitionen Maßnahmenummer:                                                       ) 

Haushalts-
jahr 

Einzahlung/ 
Auszahlung 

Produkt-
gruppe 

Sachkonto 
Planansatz 

gesamt 
aktuelle Ein- 

bzw. Auszahlung 

    € € 

    € € 

Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt als Anlage bei:  ja  nicht erforderlich 
 

Erläuterung: 
 

Abstimmung mit dem Klimaschutzmanagement erfolgt:  ja  nicht erforderlich 

Einschätzung der Auswirkung auf das Klima:  positiv  neutral  negativ 

Abstimmung mit der Vergabestelle erfolgt:  ja  nicht erforderlich 

Abstimmung mit der Beauftragten für die Belange von Menschen  

mit Behinderungen erfolgt: 

 ja  nicht erforderlich 

Mitzeichnung Amtsleiter/in: Mitzeichnung Kämmerer/in: Mitzeichnung Dezernent/in: 

   

 

Sachverhaltsdarstellung: 

 

Im Eberswalder Stadtteil Westend ist die im Lageplan (Anlage 1) rot schraffiert eingezeichnete 

Straße zu benennen. 

 

In der Stadtverordnetenversammlung vom 26.09.2024 wurde der Bebauungsplan Nr. 422 

„Hufnagelquartier“ beschlossen. Gemäß diesem Bebauungsplan sollen die Grundstücke des 

ehemaligen Werksgeländes der Hufnagelfabrik bebaut werden. Nach dem Planungskonzept 

soll ein Wohnstandort mit einem differenzierten Wohnraumangebot für Familien, Single-, 

Senioren- oder Starterhaushalten durch unterschiedliche Wohnformen entstehen. Zur 

Erschließung dieses Wohngebietes ist die Herstellung von öffentlichen Erschließungsanlagen 

notwendig. Aus diesem Grund war der Abschluss eines städtebaulichen Vertrages 

entsprechend § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB (Erschließungsvertrag) erforderlich. Dieser 

Vertrag wurde ebenfalls in der Stadtverordnetenversammlung vom 26.09.2024 beschlossen.  

In § 13 Abs. 5 des Vertrages ist festgesetzt, dass die Stadt Eberswalde für die zukünftige 

öffentliche Straße innerhalb von 18 Monaten nach Inkrafttreten des Bebauungsplans ein 

Straßenbenennungsverfahren durchzuführen hat. 
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Gemäß § 2 Abs. 2 der Benennungssatzung empfiehlt die ständige Arbeitsgruppe die im 

Lageplan (Anlage 1) rot schraffiert eingezeichnete Straße „Hufnagelquartier“ zu benennen. 

 

Dieser Benennungsvorschlag wurde gemäß § 2 Abs. 4 der Benennungssatzung in Verbindung 

mit § 26 Abs. 2 der Hauptsatzung am 31.12.2025 auf der Internetseite www.eberswalde.de 

unter „Bekanntmachungen“ sowie im „Amtsblatt für die Stadt Eberswalde“ Nr. 10/2025 vom 

31.12.2025 ortsüblich bekannt gemacht und der Öffentlichkeit zugleich bis zum 28.01.2026 

Gelegenheit zu Meinungsäußerungen und Stellungnahmen gegeben.  

 

Über das Stadtentwicklungsamt teilte die Eigentümergesellschaft der Anliegergrundstücke mit, 

dass sie mit dem Vorschlag der ständigen Arbeitsgruppe einverstanden ist. 

 

Ferner gingen innerhalb der Frist zwei E-Mails aus der Bevölkerung ein, in denen folgende 

weitere Benennungsvorschläge unterbreitet wurden: „Hufnagelring“, „Clemens-Schreiber-

Straße“, „Am Waggonaufzug“ und „Zum Hufnagelquartier“. 
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